
Kein  Sachbezug  für  Abstell-  und
Garagenplätze  bei  vorhandenem
„Parkpickerl“
Das BFG hatte sich (GZ RV/7103968/2024 vom 27. Mai 2025) mit der Frage
auseinanderzusetzen, ob die unentgeltliche Zurverfügungstellung eines Abstell-
bzw. Garagenplatzes durch den Arbeitgeber in einem Bereich,  in dem ein so
genanntes  "Parkpickerl"  benötigt  wird,  auch  dann  einen  steuerpflichtigen
Sachbezug darstellt, wenn der Arbeitnehmer bereits über ein gültiges Parkpickerl
(für besagten Bezirk) verfügt.

Ausgangspunkt  war,  dass  der  Arbeitgeber  seinen  Mitarbeitern  am
Betriebsstandort  in  einer  parkraumbewirtschafteten  Zone  während  der
Arbeitszeit  kostenlos  Abstellplätze  für  KFZ zur  Verfügung gestellt  hatte  (mit
grundsätzlich  freier  Platzwahl).  Die  Nutzung  dieser  kostenlosen  Abstellplätze
führt praktisch betrachtet zum Wegfall der zeitweise mühsamen Parkplatzsuche
und teilweise auch zur  Ersparnis  der  Parkgebühr für  das Abstellen des KFZ
während der Arbeitszeit in einer ansonsten parkraumbewirtschafteten Zone. Die
Sachbezugswerteverordnung  sieht  in  §  4a  vor,  dass  bei  Arbeitnehmern  ein
Sachbezug von 14,53 € monatlich anzusetzen ist, wenn die Möglichkeit besteht,
das für Fahrten von zuhause zum Arbeitsplatz genutzte KFZ (dies gilt auch für
arbeitgebereigene Fahrzeuge) während der Arbeitszeit in Bereichen, die einer
(gebührenpflichtigen) Parkraumbewirtschaftung unterliegen, auf einem Abstell-
oder Garagenplatz des Arbeitgebers zu parken.

Das BFG setzte sich in seiner Entscheidungsfindung genauer mit der Definition
eines  geldwerten  Vorteils  für  den  Steuerpflichtigen  auseinander.  Geldwerte
Vorteile für Arbeitnehmer können beispielsweise in Form der verbilligten oder
kostenlosen Überlassung von Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Kleidung, Kost,
Waren, KFZ zur Privatnutzung sowie als andere Sachbezüge erfolgen. Demnach
sind  nicht  nur  Sachbezüge  geldwerte  Vorteile,  sondern  alle  Vorteile  mit
Geldeswert, welche dem Steuerpflichtigen (im Rahmen der außerbetrieblichen
Einkünfte) an Stelle von Geld zukommen.

Das  BFG betonte,  dass  dem Arbeitnehmer  aus  der  kostenlosen Nutzung des
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arbeitgebereigenen  Abstell-  oder  Garagenplatzes  bei  Ansatz  eines
steuerpflichtigen Sachbezugs ein vermögenswerter Vorteil entstehen muss, weil
er ansonsten anfallende Abstellkosten nicht zu tragen hat. Anders ausgedrückt,
liegt der geldwerte Vorteil in der (kostenlosen) Gewährung eines Abstell- bzw.
Garagenplatzes ausschließlich darin,  dass sich der Arbeitnehmer die in  einer
parkraumbewirtschafteten Zone anfallenden Abstellkosten erspart. Bloß ideelle
Vorteile wie keine mühsame Parkplatzsuche oder ein kürzerer Arbeitsweg sind
hingegen unbeachtlich. Der Inhaber eines Parkpickerls für den entsprechenden
Bezirk erspart sich keine derartigen Abstellkosten, weil er für diese ohnehin mit
dem Erwerb des Parkpickerls bereits aufgekommen ist. Folglich ergibt sich für
ihn  durch  die  kostenlose  Benutzung  des  betriebseigenen  Abstell-  oder
Garagenplatzes auch kein geldwerter Vorteil. Daher kam das BFG zum Ergebnis,
dass  bei  Vorhandensein  eines  Parkpickerls  beim  Dienstnehmer  kein
steuerpflichtiger  Sachbezug  für  die  Bereitstellung  eines  Abstell-  oder
Garagenplatzes  durch  den  Arbeitgeber  anzusetzen  ist.
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